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1887-] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

dass wir. über die Vergebung des ersten Preises sehr bald
vollkommen einig waren. Schwieriger war die Vergebung
des zweiten Preises, da unter den übrigen Entwürfen kein

einziger so reif und durchdacht erschien, dass er, von allen
oben genannten Standpunkten aus betrachtet, für eine

Prämiirung besonders geeignet gewesen wäre.

Wir einigten uns nach langen Verhandlungen und

Erörterungen schliesslich auf Nr. 21 Motto 70000 Fr., weil
dieses Project der Lösung des Programms trotz einiger
Mängel nach Nr. 10 immer noch am nächsten kam.

Ueber die prämiirten Projecte erlauben wir uns etwas

eingehender zu berichten. Wir schicken dabei voraus, dass

die vorgesehene Bausumme von 70 000 Fr., wie sich aus

dem nun vorliegenden Material ergibt, nicht ganz ausreichend
sein wird, um eine Kirche nach dem von Ihnen aufgestellten
Bauprogramm zu erstellen, denn auch die prämiirten
Entwürfe, die die einfachsten und billigsten aller eingelaufenen
aufweisen, bedürfen noch einer-etwas höhern Bausumme.
Plätten wir in dieser Beziehung ganz streng nach dem Wortlaut

des Programms vorgehen wollen, so hätten wir
überhaupt keinen Entwurf prämüren können.

Immerhin ist die Ueberschreitung bei den von uns

gewählten Plänen nicht so bedeutend, dass wir Bedenken

trugen eine Wahl zu treffen.

Xr. 10 mit dem Motto „Rheinthal'' ist eine künst-'
lerisch ganz reife und gelungene Arbeit, das Programm ist
darin mit verhältnissmässig einfachen Mitteln in klarer und
zweckmässiger Weise erfüllt, der äussere Aufbau ist in
Bezug auf Verhältnisse und Gruppirung sehr glücklich, wie
auch die Inhenwirkung des Raumes weitaus die beste und
in jeder Beziehung wirkungsvoll ist. Auszusetzen wüssten

wir nur die zu geringe Tiefe der Emporen und würden
eine Verbreitung derselben wol am besten durch Verbreitung

der ganzen Kirche — vorschlagen, so dass zwei
Sitzreihen und ein Gang dahinter, zusammen etwa 2,50 m

für eine Empore, gewonnen würden. Die Kosten des Baues
schätzen wir auf annähernd 80000 Fr.

Xr. 2i mit dem Motto „70000 Fr." Der Verfasser
erreicht annähernd die Bausumme, aber auf Kosten
ungenügender Maasse der Sitze und ungenügender Verbindungen :

es musste dieses Project, um den Anforderungen des

Programmes zu genügen, um etwas vergrössert werden und
würde dann selbstredend gleichfalls eine höhere Bausumme
in Anspruch nehmen. Das innere Hauptverhältniss des

Raumes ist gelungen, die Architectur des Aeussern zeigt
gleichfalls ein richtiges Streben nach einer einfachen und
passenden Gestaltung, dagegen lässt der Entwurf con-
struetiv viel zu wünschen übrig, wie namentlich die innere
Holzdecke nicht gehörig durchgereift ist.

Da wir zwei Preise zu vergeben hatten, einigten wir
uns in Anbetracht des Werthunterschiedes darauf, einen
ersten Preis von .200 Fr. und einen zweiten Preis von
300 Fr. zu vertheilen.

Als A'erfasser der von uns ausgewählten Entwürfe
ergaben sich: für den ersten Preis Nr. 10 Motto „Rheinthal".
Joh. Vollmer, Architect und Docent an der technischen
Hochschule in Berlin. Für den zweiten Preis Nr. 21 Motto
,.70000 Fr.." K. Füller, Architect in St. Gallen.

Im Ganzen darf der Erfolg der Concurrenz ein durchaus

gelungener genannt werden, denn, wenn auch die grosse
Mehrzahl der Arbeiten dem Programm und den künstlerischen
Ansprüchen nicht ganz genügen, so hat sich doch ein Entwurf
gefunden, der in jeder Hinsicht geeignet ist. als Grundlage
für eine Ausführung zu dienen.

Wir halten dafür, dass in Berücksichtigung der wegen
der geringen Kosten schwierigen Aufgabe nicht gar leicht
ein besser entsprechender Entwurf gefunden werden könnte
und möchten der Tit. Kirchenvorsteherschaft eine Ausführung
dieses Entwurfes bestens empfehlen. Dabei wäre es von
grossem Werth, wenn dem Verfasser die Ausarbeitung der
eigentlichen Baupläne übertragen werden könnte. Es wäre
dann fast mit Sicherheit ein auch höhere ästhetische
Ansprüche ganz zufriedenstellender Bau zu erwarten.

Indem wir glauben, unsern Auftrag erfüllt zu haben,
benutzen wir den Anlass Sie hochgeehrte Herren, iä&erer
vollkommenen Hochachtung zu versichern und zeichnen

Raga\, den 21. Juni 1887.
Das Preisgericht:

gez. Fridolin Simon, Ragaz, als Präsident,

„ Prof. Bluntschli, Zürich,
„ Arch. Kessler, St. Gallen,

Arch. Kunkler, Vater, St. Gallen,

„ Arch. /. /. Steblin-Burckhardt, Basel.

Zur Volksabstimmung vom 10. Juli.

In diesem Blatte für die Berechtigung des Erfindungsschutzes

schreiben, hiesse Eulen nach Athen tragen. Unsere
Leser haben schon übergenug Gelegenheit gehabt, sich
eine Ansicht über diese Frage zu bilden. Lange bevor sie

in den Kreisen der Gewerbetreibenden und anderer
Betheiligten zur Besprechung kam, haben die schweizerischen
Techniker sich mit derselben befasst; sie haben das Für
und Wider gegeneinander abgewogen und das Facit der
Untersuchung hat sich jeweilen an den Versammlungen der
beiden grossen technischen Gesellschaften gezeigt, wo immer,
wenn diese Sache zur Sprache kam, mit überwiegendem
Mehr für die Einführung des Erfindungsschutzes eingetreten

wurde.
So hoffen wir auch, dass am Tage der Entscheidung,

am 10. Juli, die schweizerischen Techniker, Mann für Mann,
zur Urne gehen "werden, um durch die That zu bekräftigen,
was das Wort schon oft bestätigt hat. Mancher steht der
Frage fern; er hat kein directes Interesse an deren baldiger
Entscheidung, aber er weiss, dass seine Collegen "stärker
daran betheiligt sind als er. Schon um die Collegialität
und den Geist der Zusammengehörigkeit, von welchen oft
so viel gesprochen wird und leider manchmal so wenig zu
bemerken ist, nicht in die Brüche gerathen zu lassen, sollte
beispielsweise auch der Architect, der sein Urheberrecht
schon lange unter Dach hat, einstehen für den Ingenieur,
dessen Arbeit bei uns immer noch nicht geschützt ist.

Dass die gesammte schweizerische Technikerschaft
sich an der Abstimmung betheiligt, dass sie in jene Kreise,
in welchen noch keine abgeklärte Meinung herrscht, Belehrung

und Klarheit trage, erachten wir als eine Nothwendigkeit.

Denn die .^nnahmç der Vorlage durch das Volk ist
durchaus nicht so sicher, als Mancher glaubt. Wol hat das

allgemeine Interesse für den Erfindungsschutz an Ausdehnung
gewonnen, aber für Viele, die darüber abzustimmen haben,
ist er ein Buch mit sieben Siegeln. Bedenklich ist,' dass
eine solche, die Erfahrungen und den Gesichtskreis des
gewöhnlichen Mannes übersteigende Angelegenheit, der
Volksabstimmung unterbreitet werden muss. Hätte bei der
Aufstellung unseres Grundgesetzes nicht ein fataler Zufall
gewaltet, so wäre der Artikel 64 desselben schon längst so

— oder noch besser — als wie er jetzt vorgeschlagen wird,
und die ganze 10 jährige Agitation, sowie die beiden Volks--
abstimmungen wären nicht nothwendig gewesen.

Fassen wir den muthmasslichen Ausfall der
Volksabstimmung näher in's Auge, so wird vor Allem nur eine
höchst geringfügige Betheiligung zu erwarten sein. Das Volk
im Grossen und Ganzen, besonders die landwirtschaftliche
Bevölkerung, die zudem mitten in der strengsten Sommerarbeit

steht, wird sich für die ihr wenig verständliche
Angelegenheit niemals erwärmen können. In den Städten, wird
es lebhafter zugehn und von dort ist eine Mehrzahl
annehmender Stimmen zu erwarten.

Für den Erfindungsschutz werden sicherlich wieder
eintreten die drei welschen Cantone: Neuenburg, Genfund
Waadt, hoffentlich auch Bern, Solothurn, Baselstadt, Schaffhausen

und Zürich. Zu erwarten ist ferner, dass diese Cantone

mit ihrer grossen Stimmenzahl das Mehr für
den-Erfindungsschutz liefern. Aber es braucht nicht allein das

Mehr der Stimmenden, sondern auch das Mehr der Stände
und in diesem Punkte hegen wir die grössten Bäfechtungen.
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Wenn es nicht gelingt, die Cantone, welche früher zu

den Verwerfenden gehört, aber trotzdem eine erhebliche
Zahl annehmender Stimmen aufzuweisen hatten, hinüberzuziehen

in das Lager der Annehmenden, so wird der
Erfindungsschutz zum zweiten Mal an der Klippe der
Volksabstimmung scheitern und dann ist für ein Menschenalter
nicht mehr daran zu denken, dass er bei uns zur
Ausführung gelange. Darum gebe man sich keinem behaglichen
Optimismus hin, sondern es trete Jeder ein für die Sache,
für die wir so lang schon gestritten haben.

Miscellanea.
Säntis-Balin. Schon im vorigen Jahre wurde von den HH. Dr.

Weder und Ingenieur A. Mooser in St. Gallen ein Concessionsgesuch
für eine electrische Eisenbahn von St. Gallen über Appenzell nach dem
Säntis eingereicht. Das Gesuch musste aber einstweilen zurückgelegt
werden, weil dasselbe in bedeutendem Umfange Strassenbenutzung
voraussah und über diesen Punkt die erforderliche Verständigung mit den
competenten cantonalen Behörden fehlte. Da eine den Concessions-
bewerbern vom Eisenbabndepartement angesetzte Frist zur Bereinigung
dieser Verhältnisse nicht eingehalten und das von denselben in Aussicht
gestellte Project mit eigenem Bahnkörper nicht eingereicht wurde, so
ist dieses Concessionsgesuch als dahingefallen zu betrachten. Dagegen
haben die HH. Landammann C. Sonderegger und Ingenieur J. H. Deutsch
in Appenzell, gleichzeitig mit dem Concessionsgesuch für die Linie
Appenzell-Gais ein solches für eine Schmalspurbahn von Appenzell über
Weissbad, Schwendi, Wasserauen, Meglisalp nach der Wagenlucke am
Säntis eingereicht und es haben der Nationalrath am 18. Juni und der
Ständerath am 23. gl. Monates diesem Gesuche entsprochen. Das Project
zerfällt in zwei Abtheilungen, die eine von Appenzell bis Wasserauen
mit Adhäsions-, die andere von dort nach der Wagenlucke mit Zahnradbetrieb.

Die erste Abtheilung ist 6,5 km lang und hat Maximalsteigungen

von _40/oo, die zweite Abtheilung hat eine Länge von 9,0 km
und Maximalsteigungen von i85°/oo. Die Minimalradien betragen bei
beiden Strecken 90«. Die Baukosten für die Thalstrecke werden auf
120000 Fr. und diejenigen für die Bergstrecke auf rund 158000 Fr.
per km veranschlagt, so dass die Gesammt-Baukosten der 15,6 km
langen Linie rund 2200000 Fr. oder durchschnittlich 142000 Fr. per
km betragen würden. Wenn in Betracht gezogen wird, dass die Pilatusbahn

zu 450000 Fr. per km veranschlagt wurde, dass ferner die Ror-
schach-Heiden-Bahn 377276 Fr., die Vitznau-Rigi-Bahn 387413 Fr., die
Arth-Rigi-Bahn sogar 486213 Fr. per km gekostet haben, so erscheinen
die von den Concessionären in Aussicht genommenen Baukosten von
158000 Fr. per km für die allerdings schmalspurig anzulegende, immerhin

aber nicht ohne grosse Schwierigkeiten zu erbauende Bergstrecke
der Säntisbahn als zu niedrig bemessen. Ob hinsichtlich der Schätzung
der Frequenzverhältnisse und der sich hieraus ergebenden Rentabilität
nicht der nämliche Optimismus vorgewaltet hat, wollen wir für heute
dahingestellt lassen und uns auf die Bemerkung beschränken, dass die
Concessinnäre eine gleich starke Frequenz (30000 Reisende per Jahr)
und annähernd gleich grosse Betriebseinnahmen (240000 Fr.) wie bei
der Pilatusbahn voraussetzen. Die Betriebsausgaben werden rund auf
100 000 Fr. angenommen, so dass sich ein jährlicher Betriebsüberschuss
von 140000 Fr. ergeben würde. Es sind zwei Wagenclassen in Aussicht

genommen. Die Personentaxen betragen auf der Thalstrecke 20
und 10 Cts. per km, auf der Bergstrecke 140, bezw. 100 Cts. für die
Bergfahrt und 80, bezw. 60 Cts. per km für die Thalfahrt. Bedingungen:
Concessionsdauer 80 Jahre. Frist für den Finanzausweis und technischen
Vorlagen: 3 Jahre. Anfang der Erdarbeiten: 1 Jahr nach der
Plangenehmigung. Bau-Vollendung : 4 Jahre nach Beginn der Erdarbeiten.
Sitz der Gesellschaft ist Appenzell.

Schmalspurbahn von Appenzell nach Gais. Die Concessionsertheilung

für obgenannte Schmalspurbahn blieb in der Aprilsession
der eidgenössischen Räthe unerledigt; sie erfolgte in dieser Session
am 18. Juni durch den National- und am 23. gl. Mts. durch den
Ständerath. Concessionsbewerber sind die Herren Landammann C.
Sonderegger und Ingenieur J. H. Deutsch in Appenzell, welche bereits
im Besitz der Concession für die Linie Appenzell-Altstätten sind (Bd. IX
S. 125). Die Bahn soll einerseits als Fortsetzung der Strassenbahn
von ^St. Gallen nach Gais, anderseits zur Verbindung letzterer Ortschaft
mit der Appenzell-Altstätten-Linie dienen, an die überdies ein directer
Anschluss über Zweibrücken und Eggerstanden angestrebt wird.
Das Project Appenzell-Gais hat eine Länge von 5,42 km, Maximal¬

steigungen von 66 °/oo und Minimalradien von 80 m. Der Betrieb hätte,
ähnlich wie bei der Strassenbahn St. Gallen-Gais, mit Locomotiven
gemischten Systems (für Zahnstangen- und Adhäsionsbahn) zu erfolgen.
Die Variante Zweibrücken-Eggerstanden würde bessere Bau- und
Betriebsverhältnisse antreffen (Länge: $,6y km, Maximalsteigung: 23,5 °/oo,
Minimalradius: 120 m) und könnte mit gewöhnlichen Locomotiven
befahren werden, nur würde dadurch der Weg von Gais nach Appenzell
(über Eggenstanden) um nahezu 5 km verlängert. Die Spurweite
beider Linien beträgt 1 nt. Die Baukosten werden für beide Projecte
auf 500 000 Fr. angeschlagen. Eine Rentabilitätsrechnung liegt nicht vor.
Die Personentaxen in den zwei vorgesehenen Wagenclassen werden
auf 7 und 5 Cts. pro km festgesetzt. Bedingungen : Concessionsdauer :
80 Jahre. Frist für den Finanzausweis: 3 Jahre. Anfang der
Erdarbeiten: 1 Jahr nach der Plangenehmigung. Bauvollendung: 2 jähre
nach Beginn der Erdarbeiten. Sitz der Gesellschaft ist Appenzell.

Birsigthalbahn. An Stelle des aus Gesundheitsrücksichten demis-
sionirenden Herrn Ingenieur Buri hat der Verwaltungsrath den kürzlich
aus New-York nach Basel zurückgekehrten Herrn Eduard Brüstlein zum
bauleitenden Ingenieur der Birsigthalbahn ernannt.

Cöncurrenzen.
Zubauten für die internationale Ausstellung in Brüssel 1888.

Zur Erlangung geeigneter Entwürfe für die im Garten der Ausstellung
in Brüssel zu errichtenden Zubauten : Cafes, Trinkhallen, Zuckerbäckerund

Cigarrenläden u. dgl. schreibt das Executiv-Comite der genannten
Ausstellung eine allgemeine Preisbewerbung aus. Die zu errichtenden
Bauten werden in zwei Gruppen getheilt, in eine erste mit bestimmt
vorgeschriebenem, mittelalterlichem und Renaissance-Stil und in eine
zweite, bei der die Wahl des Stiles freigestellt ist. Für beide Gruppen
sind je 5 Preise zu 200 Fr. ausgesetzt. Termin : 9. August a. c. Nähere
Auskunft ertheilt: Le comité exécutif du Grand Concours International,
22 Rue des Palais, Bruxelles.

Katholische Pfarrkirche zu Düsseldorf. In Ergänzung unserer
letzten Notiz über diese Preisbewerbung tragen wir nach, dass die
Kirche 2400 Personen fassen und in mittelalterlichen Stilformen in
Ziegel- oder Werksteinbau entworfen werden soll. Die Bausumme darf
auschliesslich der inneren Einrichtung 325 000 Mark nicht überschneiten.
Preise: 2000 und 1000 Mark. Im Preisgericht sitzen : Oberbaurath von
Leins in Stuttgart, Baurath Güldenpfennig in Paderborn und Stadt-
baumeister Westhofen in Düsseldorf.

Correspondenz.
An die Redaction der „Schweizerischen Bauzeitung" in Zürich.
In Nr. 17 Ihres geschätzten Blattes vom 23. April d. J. knüpfen

Sie an eine Besprechung der neuerdings in der Frage der Uebertrag-
barkeit der Retourbillete ergangenen reichsgeric'htlichen Entscheidung
einige anscheinend ihre Spitze gegen die diesseitige Verwaltung kehrende
Bemerkungen darüber, dass gerade der vorliegende unbedeutende
Fall zur Herbeiführung einer principiellen Entscheidung „aus so vielen
herausgegriffen" worden sei.

Dem gegenüber müssen wir nach inzwischen erfolgter Einsichtnahme

der bezüglichen Untersuchungsacten zunächst feststellen, dass der
in Rede stehende Betrugsfall vom Eisenbahnpersonal gar nicht entdeckt,
vielmehr von dritter Seite der GrosshI. Staatsanwaltschaft angezeigt
worden und zur Kenntniss der diesseitigen Stelle überhaupt erst durch
die Veröffentlichung der reichsgerichtlichen Entscheidung in den öffentlichen

Blättern gelangt ist.
Die von Ihnen so hart gefundene Strafe von drei Monaten

beruht inhaltlich der Acten darauf, dass der Angeklagte, ein israelitischer
Viehhändler, der durch häufige Benützung der Eisenbahn mit den
einschlägigen Bestimmungen jedenfalls genau vertraut war, bereits zweimal
wegen Betrugs vorbestraft und daher wegen Betrugs im Rückfall zu
bestrafen war. Hiefür aber ist nach § 264 B. St. Gb. das gesetzliche
Strafminimum drei Monate Gefängniss, während es für einfachen Betrug
(§ 263 B. St. G.) nu. einen Tag beträgt. Dementsprechend ist auch
der mitangeklagte Arbeiter, der dem Viehhändler Wolf sein Wochen-
billet für 20 Pf. zur Benützung überliess, wegen Beihülfe zum Betrug
nur zu drei Tagen Gefängniss verurtheilt worden.

Wir ersuchen Sie ergebenst, hiernach Ihren Artikel richtigzustellen.
Für die Generaldirection der grossherzgl. bad. Staatseisenbahnen:
Carlsruhe, den 27. Juni 1887. Schmidt.

Redaction: A. WALDNER
32 Brandschenkestrasse (Seljau) Zürich.

Druck von Zürcher & Furrer in Züricli.
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